
Nt". 3b~~ IJ 

1992 -10- 16 

11-95 C:cr De:hgen zu d.:n Stc:1~:-:r::r~1ischcn Pro!!'! "Pen 

des Nationalrates XYlll. Oesetzsebunssperiodc 

ANFRAGE 

der Abgeordneten Dr. HAI DER, Ing. MEISCHBERGER 

an den Bundeskanzler 

betreffend Presseförderung 

Im Juni 1992 wurde das Presseförderungesesetz 1985 vom Nationalrat novelliert. Ziel 

dieser Novelle war einerseits eine Objektivierung der Presseförderung für Tages

zeitungen und andererseits der Ausbau der Förderung für den Bereich der Wochenzei

tungen. Im einzelnen wurden für die allgemeine Förderung 110 Millionen Schilling, für 

die besondere Förderung 180 Millionen Schilling Förderung und für die Förderung der 

Journalistenausbildung 10 Millionen Schilling vorgesehen. Somit steht ein Gesamt

betrag von 300 Millionen Schilling zur Verfügung. Bis heute ist die interessierte 

Öffentlichkeit jedoch noch nicht informiert worden, welche Zeitungen im einzelnen mit 

diesen Mitteln gefördert werden, und in welcher Höhe. 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher an den Herrn Bundeskanzler nach

stehende 

1. Welche österreichischen Tageszeitungen werden(wurden) 1992 aus auf Grund 

der Änderung des Presseförderungsgesetzes 1985 gefördert ? 

2. Welche genauen Förderungssummen ergeben sich daraus für die einzelnen 

Tageszeitungen ? 

3. Welche österreichischen Wochenzeitungen werden(wurden) 1992 auf Grund 

der Änderung des Presseförderungsgesetzes 1985 gefördert ? 

4. Welche genauen Förderungssummen ergeben sich daraus für die einzelnen 

Wochenzeitungen ? 

5. Welche Förderungsansuchen von österreichischen Tages- und Wochen

zeitungen wurden im Jahre 1992 abschlägig behandelt ? , 
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